
tätige Ärzte und die Psychologischen 
Psychotherapeuten verbuchen einen 
durchschnittlichen Zuwachs ihrer 
Honorargutschriften von knapp 35 % 
gegenüber dem Quartal 1/2008. Hier 
macht sich vermutlich die wesentlich 
höhere Leistungsbewertung bemerkbar. 
Ob und in welchen Gruppen darüber 
hinaus auch eine Leistungsausweitung 
den Honorarzuwachs begründet, lässt 
sich ebenfalls erst nach einer Detail
betrachtung sagen. 

Entwicklung innerhalb der Gruppen 
unterschiedlich

Wichtig: Bei dieser Darstellung konnte 
jeweils nur die durchschnittliche Ent
wicklung der betreffenden Leistungser
bringergruppe berücksichtigt werden. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen ist die 
Entwicklung jedoch recht unterschied
lich. Beachten Sie dazu auch den unten
stehenden Kasten „Die Analyse geht 
weiter“.

Reinhold Schlitt

Fortsetzung von Seite 31

Die Analyse geht 
weiter
Das KVBlatt ist bei der Darstellung und 
Kommentierung der Honorarentwick
lung auf Informationen aus den Fach
abteilungen der KV Berlin angewiesen. 
Dort haben jedoch termingebundene 
Arbeiten (Honorarabrechnungen) Vor
rang. Deswegen ist in dieser Ausgabe 
nur ein erster Überblick möglich. Eine 
ausführliche Berichterstattung und Ana
lysen der Abrechnungsergebnisse gibt 
es in den kommenden Ausgaben. 

Dabei wird es neben einer differen
zierteren Darstellung der Honorarent
wicklung in den Fachgruppen auch um 
Fragen der Ausschöpfung der Regellei
stungsvolumina, um „Gewinner“ und 

„Verlierer“ innerhalb wichtiger Arztgrup
pen, usw. gehen.

HIV/Aids-Behandlung

Seit Juli 2009 gibt es bundesweit  
einheitliche Qualitätsstandards
Die bisherigen regionalen Vereinba-
rungen zur spezialisierten Versorgung 
von HIV-/Aids-Patienten wurden zum 
01. Juli 2009 durch eine bundeseinheit-
liche Regelung zur Qualitätssicherung 
abgelöst. Das KV-Blatt berichtete in der 
Ausgabe 07/09, Seite 29. 

Die bundesweite Vereinbarung bezieht 
sich auf die Versorgung von Patienten 
mit 

r HIVInfektionen ohne antiretrovirale 
Therapie, 

r HIVInfektionen mit antiretroviraler 
Therapie sowie 

r HIVInfektionen ggf. mit antiretro
viraler Therapie und HIVassoziier
ten Erkrankungen, Aidsdefinierten 
Erkrankungen und/oder behand
lungsbedürftigen Koinfektionen.

Behandlungsführender Arzt: 

Die Betreuung von HIVinfizierten bzw. 
an Aids erkrankten Patienten erfolgt 
nur noch durch den sog. „behandlungs-
führenden Arzt“. Dieser muss gegen
über der KV hohe Qualifikationsan
forderungen nachweisen, bevor er die 
Genehmigung zur Abrechnung und 
Durchführung der entsprechenden 
Leistungen (GOP 30920, 30922 und 
30924) erhält. 

Wer kann die Behandlung führen? 
Behandlungsführender Arzt kann ein 
FA f. Allgemeinmedizin, ein FA f. Innere 
Medizin, ein Kinder und Jugendmedi
ziner, ein Praktischer Arzt oder ein Arzt 
ohne Gebietsbezeichnung sein. Wei
tere Voraussetzungen: mindestens 
halbjährige ganztägige oder entspre
chend teilzeitliche Tätigkeit in einer 
ambulanten oder stationären Einrich
tung zur selbstständigen oder ange
leiteten medizinischen Betreuung von 
HIV/AidsPatienten. Auch muss ein 
behandlungsführender Arzt antiretro
virale Medikamente verordnet haben. 
Er muss theo retische Kenntnisse im 
Bereich „HIV/Aids“ durch den Erwerb 

von 40 Fortbildungspunkten innerhalb 
von 3 Jahren vor Antragstellung nach
weisen.

Steuerung und Koordination: Der 
behandlungsführende HIVSchwer
punkt arzt ist der alleinige abrechnende 
Arzt, der für die leitliniengerechte Steu
erung und Durchführung der Behand
lung und Betreuung HIVInfizierter und 
an Aids erkrankter Patienten in allen 
Krankheitsstadien verantwortlich ist. Er 
stellt auch die Steuerung und Koordina
tion der Behandlung durch Fachärzte 
sicher.

Standards für hohe Struktur- und Pro-
zessqualität: 

Neben den hohen Anforderungen 
an die Strukturqualität werden auch 
strenge Standards für die Prozess
qualität vorgegeben. So muss sich der 
behandlungsführende Arzt regelmä
ßig zum Themenkomplex HIVInfek
tion und AidsErkrankung weiter und 
fortbilden, um eine Behandlung nach 
aktuellem medizinischem Stand und 
evidenzbasierten Leitlinien zu gewähr
leisten. Daneben werden seine ärztliche 
Erfahrung und Routine in der Behand
lung an dem Erreichen von Mindest
patientenzahlen gemessen. Nur Kin
der und Jugendmediziner sind von der 
Frequenzregelung ausgenommen. 

Dokumentation: 

Schließlich muss der behandlungsfüh
rende Arzt auch mit seiner ärztlichen 
Dokumentation die Einhaltung einer 
leitliniengerechten Behandlung belegen 
können. Für diese Dokumentation gibt 
es ebenfalls Standards, deren Einhal
tung stichproben artig überprüft wird. 

Wortlaut der Vereinbarung
im Internet 

Die neue Qualitätsvereinbarung HIV/
Aids finden Sie auf der Internetseite der 
KV Berlin unter: Für die Praxis/Verträge 
und Recht/Verträge/AIDS.
 red
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